
Gestaltung des Arbeitsfeldes „freiwilliger Seniorenbegleiter“

zwischen

der Verwaltungsgesellschaft Schwarzwaldwohnstift Lichtental mbH,
vertr.d.d. Geschäftsführung, Heimstraße 2, 76534 Baden-Baden

- als Heim -

und

Frau/Herr
Straße
PLZ/Ort

- als Ehrenamtlichen/Freiwilligen -

Präambel

Freiwillige Seniorenbegleitung durch Ehrenamtliche kann neben der vom Heim erbrachten Pflege und 
Versorgung von alten Menschen eine wertvolle Hilfe sein. 

Ehrenamtliche und Freiwillige leisten alten Menschen Gesellschaft und sorgen für Abwechselung, in-
dem sie mit ihnen spielen, spazieren gehen oder einfach zuhören.

Grundlegend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Freiwilligen ist die nach-
folgende Festlegung der Aufgabenbereiche und Kompetenzen des Ehrenamtlichen/Freiwilligen.

1.

Als freiwilliger Seniorenbegleiter sollte der/die Ehrenamtliche folgende Voraussetzungen mitbringen:

● Interesse an der Arbeit mit alten Menschen
● Erfahrungen im Kontakt mit alten oder kranken Menschen
● Kontinuität und Verlässlichkeit 
● die Fähigkeit, eigene Grenzen zu erkennen und
● sich selbst im richtigen Moment zurückzunehmen

2.

Grundsätzlich genießen die Ehrenamtlichen und Freiwilligen in Bezug auf die Heimbewohner dieselbe 
Freizügigkeit im unentgeltlichen Umfang mit den Heimbewohnern wie Angehörige der Heimbewoh-
ner. Insbesondere sind nachfolgende unentgeltliche Tätigkeiten zulässig und erwünscht:

● Begleitung bei Spaziergängen und/oder Ausfahrten mit dem Rollstuhl
● Vorlesen, Erzählen oder einfach Zuhören
● Singen, Tanzen
● Basteln
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● Gesellschaftsspiele
● Erledigung von Einkäufen
● Wäsche waschen
● Handreichungen bei der Nahrungsaufnahme
● Sterbebegleitung

3.

Die Tätigkeit der/des Ehrenamtlichen/Freiwilligen sollte einen Zeitaufwand von 5 Stunden pro Woche 
nicht überschreiten.

4.

Ansprechpartner des Heims für den/die Ehrenamtliche(n)/Freiwillige(n) ist Herr/Frau Ratzel/Anselm, 
der/die mit allen Belangen der freiwilligen Arbeit vertraut ist.

5.

Für das unengeltliche Engagement der/des Ehrenamtlichen/Freiwilligen wird sichergestellt, dass anfal-
lende Kosten, wie z.B. für die Bereitstellung von Gesellschaftsspielen, Büchern etc. vom Heim über-
nommen werden.

6.

Die freiwillige Tätigkeit der/des Ehrenamtlichen/Freiwilligen kann jederzeit beendet werden, von der 
Seite des Ehrenamtlichen/Freiwilligen wie auch von Seiten des Heims. Der Ausstieg ist jederzeit mög-
lich, muss aber auf jeden Fall den zuständigen Ansprechpartnern mitgeteilt werden.

7.

Der/die  Ehrenamtliche/Freiwillige ist  von der  Haftpflichtversicherung des  Heims in  Bezug auf  die 
Schäden, die während der Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Heim entstehen, mit umfasst. 

8.

Eine Unfallversicherung für  die  Ehrenamtlichen/Freiwilligen  ist  über  die  Berufsgenossenschaft  des 
Heims geregelt.

Baden-Baden, den --.--.2010

......................................................                          ........................................................
Schwarzwaldwohnstift Lichtental   Ehrenamtliche/Freiwillige

© 2010 SWL GmbH, Alle Rechte vorbehalten



Seite 3 zu   Gestaltung des Arbeitsfeldes „freiwilliger Seniorenbegleiter“  

Zusatzinformation zur Datenverwendung: Grundsätzlich gilt

§ 3 a BDSG Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem Ziel auszurichten, 
keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nut-
zen. Insbesondere ist von den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung Ge-
brauch zu machen, soweit dies möglich ist und der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem angestrebten Schutzzweck steht.

Die wiederkehrende Verpflichtung des Schwarzwaldwonstifts gegenüber der Heimaufsicht zur Vorlage 
Unterlagen unter namentlicher Benennung der Tätigen sowohl für den Bereich "Pflege" als auch den Be-
reich "Betreutes Wohnen" stellt keinen Verstoß gegen § 3 a BDSG dar. 

Gelesen und verstanden

Datum:  --.--.2010

Unterschrift des Ehrenamtlichen/Freiwilligen: _____________________________________________________________
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Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
Pappelallee 35/37

22089 Hamburg

Baden-Baden, den --.--.2010

Mitglieds-Nr. MO 17262B00
hier: Anzeige einer ehrenamtlichen Tätigkeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Rahmen ehrenamtlicher/freiwilliger Leistungen für die Bewohner wird

ab : 

Anrede : 
Name : 
Straße : 
Ort : 
geboren : 
Versicherungs-Nr. : 

unentgeltlich in unserem Hause tätig werden.

Vorsorglich melden wir hiermit die Tätigkeit an und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

         Mit freundlichen Grüßen

          Verwaltungsgesellschaft
Schwarzwaldwohnstift Lichtental mbH
               Geschäftsleitung



Büchner & Barella
z. Hd. Herrn Hetzel
Ooser Karlstraße 4

76532 Baden-Baden

Baden-Baden, den --.--.2010

Haftpflichtkasse Darmstadt, Versicherungs-Nr. 15125513/55/6
hier: Anzeige einer ehrenamtlichen Tätigkeit

Sehr geehrter Herr Schneider,

Im Rahmen ehrenamtlicher/freiwilliger Leistungen für die Bewohner wird

ab : 

Anrede : 
Name : 
Straße : 
Ort : 
geboren : 
Versicherungs-Nr. : 

unentgeltlich in unserem Hause tätig werden.

Vorsorglich melden wir hiermit die Tätigkeit an und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

         Mit freundlichen Grüßen

          Verwaltungsgesellschaft
Schwarzwaldwohnstift Lichtental mbH
               Geschäftsleitung


